
S T A D T V E R W A L T U N G   K A I S E R S L A U T E R N 

  

- R e f e r a t  R e c h t  u n d  O r d n u n g - 
 

 

 

Abtlg.: Gaststätten- und Spielhallenwesen    
Telefon: (0631) 365-2549 
Telefax: (0631) 365-1327  
 
 
Für die Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle benötigen wir fol-
gende Unterlagen: 
 
1. Das vollständig ausgefüllte Antragsformular (bei der Erlaubnisbehörde zu 

erhalten). 
2. Eine Ablichtung des Pacht- oder Mietvertrages für die Betriebsräume 
3. Eine aktuelle Bescheinigung in Steuersachen des (bisher) für Sie zuständi-

gen Finanzamtes 
4. Eine aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung der für Sie (bisher) zuständi-

gen Stadt- oder Gemeindekasse 
5. Ein Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart O), nicht älter 

als drei Monate 
6. Einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behör-

de (Belegart 9), nicht älter als drei Monate 
7. Einen Unterrichtungsnachweis einer Industrie- und Handelskammer über die 

für einen Gaststättenbetrieb notwendigen lebensmittelrechtlichen Kenntnisse 
(Zur Erteilung der endgültigen Erlaubnis zwingend erforderlich.) 

8. Je 2 Grundriss-, Schnitt- und Lagepläne der für die Erlaubnis in Frage kom-
menden Räume (Bei Übernahme eines bestehenden Lokales nur bei Umbau 
notwendig)  

 
Ausländische Bürger müssen außerdem im Besitz einer gültigen Aufenthaltser-
laubnis für die Bundesrepublik Deutschland sein. Die selbständige Gewerbeaus-
übung darf nicht untersagt sein. Legen Sie bitte die Aufenthaltserlaubnis bei der 
Antragstellung ebenfalls vor.  
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union betrifft dies 
nicht. 
 
Bei juristischen Personen (z.B. GmbH) sind die o. a. Unterlagen für jeden ein-
zelnen Geschäftsführer erforderlich, für die juristische Person selbst teilweise. 
Setzen Sie sich in diesem Falle bitte mit der Erlaubnisbehörde in Verbindung. 
                                    
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Spielhallenerlaubnis erst 
erteilt werden kann, wenn alle benötigten Unterlagen, auch evtl. zusätzlich vorzu-
legenden Unterlagen, eingegangen und geprüft sind.  
 
 


